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Der Regionaldirektor 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 2 0 4 3  
 
 
 
 

  03.04.2025 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss beschließend 23.06.2025  

 
 
Betreff: Weitere Vertretungsreihenfolge der Beigeordneten 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Verbandsausschuss beschließt, die weitere Vertretungsreihenfolge der 
Beigeordneten nach § 16 Abs. 3 Satz 2 RVRG wie folgt: Im Falle der Verhinderung des 
Regionaldirektors/der Regionaldirektorin sowie der Verhinderung des allgemeinen 
Vertreters/der allgemeinen Vertreterin vertreten die übrigen Beigeordneten den RVR im 
Verhinderungsfall in der Reihenfolge ihres jeweiligen Dienstalters. 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 RVRG hat die Verbandsversammlung den Beigeordneten 
Markus Schlüter (Bereichsleiter II) bereits zum allgemeinen Vertreter des 
Regionaldirektors (bzw. der Regionaldirektorin) bestellt.  
 
Die übrigen Beigeordneten sind nach § 16 Abs. 3 Satz 2 RVRG zur allgemeinen 
Vertretung des Regionaldirektors/der Regionaldirektorin nur berufen, wenn die oder der 
zur allgemeinen Vertretung bestellte Beigeordnete verhindert ist; die weitere Reihenfolge 
der Vertretung und die Geschäftsverteilung bestimmt der Verbandsausschuss.  
 
Mit der Vorlage wird entsprechend geregelt, dass die weitere Vertretungsreihenfolge sich 
nicht nach den Bereichen III und IV, sondern ausschließlich nach dem jeweiligen 
Dienstalter der Beigeordneten aus den Bereichen III und IV richtet.  
 
Da die Beigeordnete Nina Frense (Bereichsleiterin IV) zum 01.07.25 bereits ihre zweite 
Amtszeit antreten wird, ist sie die dienstälteste Beigeordnete. Im Falle ihrer 
Verhinderung würde die Vertretung durch den Beigeordneten Stefan Kuczera 
(Bereichsleiter III) erfolgen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

• Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

• Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

• Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage 

dargestellt.       

• Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

• kein Mehraufwand         

• Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektor 
Garrelt Duin 

von Oepen, Marie Dr. Jäger, Cornelia R2 Verbandsgremien  
Akt.zeichen   
   

 
 


